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VerfUgungen und MIUellungen des MInIsteriums für ·Verkehrswesen 
Tell Kraftverkehr und Straßenwesen, NI'. 7 vom 1. September 1983 

0, Prllnmbtl 

Die EffekUvltiit dei' VolkswIrtschaft wIrd In den WIn
termonaten In einem hohen Maße vom Straßenwlnter
dienst beeinflußt, Je grUndllcher und exakter der 
Straßenwinterdienst In der DDR durchgefilhrt wird, 
um so . sc1meller und umfangreicher können die 
Transporwufgaben gesichert werden. 
Die ständig steigende VerkehrSdichte auf unseren 

Straßen und die sIch aus den wItterungsabhängigen 

Straßenverh1.iltnlssen ergebenden spezifischen BedIn

gungen fordern eine hohe Elnsatzbcl'eltschaU bel der 

DurchCUhrung des Straßenwinterdienstes. DIe exakte 

EInhaltung der Forderungen des Gesundhelts-, Al'beits

und Brandschutzes von allen Im StraßenwInterdienst 


. eingesetzten Werktätigen Ist eine Grundvoraussetzung 

dieser Einsatzbereitschaft. . 

Aufgabe dieser Technischen Vorschriften Ist es, das Be

milhen um Vermeidung von Unfllllen Im Slraßenw.ln

terdlenst zu unterstützen. 


1. G cltnngsberelch 

DIe TechnIschen Vorschriften sInd fUr aIle Leistungen, 
die gemäß WInterordnung des Straßenwesens (18) 1 
r:iurchzufOhren sind, anwwenden. Die Technischen 

( lorschriften gelten . 
für das MinIsterium Wr Verkehrswesen, 
rur dIe örtlichen Staatsorgane, ·die Rechtsträger von 
Straßenverkehrsanlagen sInd, 

für Betriebe, eile Rechtsträgeraufgaben wahrneh

men, 

für Betriebe, die Leistungen 1m Wlnlerdlenst plal\-. 

mäßig durchfUhren, 

und für die Kräfte, dIe auf Beschluß der Kalastro

phenkommission der örtlichen Organe zum Wln

terdienst angewiesen wurden·. 


2. Allgemeine Forderungen zur DurchWbrung des 
Straßenwlnterdlen·stes 

2.1. Voraussetzungen fUr den Einsatz der Kräfte und 
Mittel 

Ein wesentliches Mittel zur Aneignung von Kennt
nissen auf dem Gebiet des Gesundhelts-, Arbeits- und 
Brandschutzes sind die Im Arbeitsgesetzbuch der DDR 
vom 16. Juni 1977 (GBI. I Nr. ·18 S. 1115) und der Ar
beltsschutzverordnung (1) 1 geforderten Belehrungen. 
Vor dem ersten WIntereInsatz müssen deshalb alle Be
schäftigten (auch die vertraglich gebundenen Fremd

räfte) In einer Erstbelehrung oder -schulung mit den
( ,vichtigsten zutreffenden Rechtsvorschriften und Inner

dienstlichen Bestimmungen vertraut gemacht werden. 
In den ·weiterhln monatlich durchzufUhrenden regel
mäßigen Belehrungen sind alle In der Anlage aufge
fahrten und zutreffenden RechtsvorschrIften und in
nerdienstlIchen . BestImmungen sowIe diese Technischen 
Vorschriften und die zutreffenden betrieblichen Rege
lungen ausführlich ZU behandein . 
DIe im StraßenwInterdienst eingesetzten Fremdkräfte 
haben an den regelmilßlgen Belehrungen teilzunehmen. 
Alle weiteren, In RechtsvorschrIften und betrieblichen 
Regelungen getroffenen Festlegungen In bezug auf die 
Vorbereitung, DurchfUhrung und NachwelsCUhrung der 
Selehrungen auf dem Gebiet des Gesundhelts-, Ar
beits- und Brandschutzes behalten Ihre volle Wirksam
keit. 
DurclJ. dIe Leiter der B~trlebe Ist zu sichern, daß alle 
Im Straßenwinterdienst eingesetzten leItenden Mitar
beiter (dazu zählen auch Brigadiere, Schicht- und 
Stutzpunktleiter, wenn sie Werktätige anleIten und 
Weisungsrecht besitzen) Im Besitz eines gUltlgen Be
fähigungsnachweises Gesundhelts-, Arbelts- und 
Brandschutz (GAB-Nachweis) sind. 

1 	Die Klammerzahlen Im Text verweisen auf dIe ge
setzlichen Grundlagen In der Anlage. 

FUr den Straßenwinterdienst darf nur eingesetzt wer

den, wenn die gesundhelt1ldlen LeIstungsvoraussetzun I 


gen allen erforderlichen Anforderungskriterien diesel' 
 !
Tätigkeit entsprechen und die Tauglichkeit von einem 
Betrleosarzt des Medi7.inischen Dienstes des Verkehrs
wesens .der D~R besllillgt wurde (21) I. 1 

Die Leiter von Betrieben, die nicht zum Verkehrswesen I
gehören und damit nIcht in den Geltungsbereich der 
Tauvo V (21)1 folien, sInd dafUr verantwortlich, daß 
Beschliftlgte Ihres Verantwortungsbereiches nur zum I 
Straßcnwlnlerdlenst herangezogen werden, wenn dIese I 
dafür ebenfalls gesundheitlich geeIgnet sind. I· 

I 
Als Grundregeln fUr das allgemeine Verhalten der I. 

Werktätrgen Im Straßenwinterdienst gelten die Fest

legungen der TGL 30104 (10) I. Das sind Insbesondere: 


Nur die befugten Werktätigen dUrfen Arbeitsmittel 

bedIenen oder 11} Arbel.tsverfahren eingreifen. 


Rechtsvorschriften und InnerdIenstliche Bestimmun

gen zum Gesundhelts-, Arbeits- und Brandschulz 

sind konsequent von allen Werktätigen einzuhalten. 


Die Werktätigen haben sich so zu verhalten, daß 

keine Gefährdung, arbeltsbedlngte Erkrankungen, 

Arbeitsunfälle oder Brände verursacht werden. 


Bel Unfällen Ist unverzUglidl Hille zu leisten; Ge I 
fahrenquellen sind zu sichern. ! 

I,Arbeitsunfälle, Brände oder andere besondere Vor

kommnisse sowie Mängel im Gesundhelts-, Al'belts
 \und Brandschutz sind unverzüglich dem zuständigen iLeiter zu melden. . 

. Mutwillige ·Handlungen und Verhaltensweisen, die ·1 
. }gefährdend wirken, sind zu unterlassen. . ! 

Der Genuß von Alkohol während der Arbeit und 

der Alifenthalt Von Werktätigen Im Betrieb, die un

ter EinwIrkung von Alkohol stehen, Ist verboten. 
 1 
DIe fUr die jeweilige Arbeit angewiesenen Körper- I 

. schutzmIttel sInd zu tragen. 

Be! der Feststellung von Bränden sind unverzüg

lich dIe Im Brandschutzgesetz vom 19. Dezember 

1974 (GBI. I Nr. 62 S. 575) getroffenen Festlegurigen, 

- AJarmierung der Feuerwehr, 

- Rettung von Menschen und, Sachwerten, 

- Aufnahme · der Brandbekämpfung, 


zu realisieren. Gleichzeitig sInd die In Innerdienstlichen 
Bestimmungen festgelegten Maßnahmen eInzuleiten. 

An allen betrieblichen ArbeltspÜitzen Im Freien sowie 
auf Gehwegen Im Betriebsgelände ist bel Els- und 
Schneeglätte far ausreIchende TrIttsicherheit zu sorgen. 

Von den Kraftfahrern der Wlnterdlenstfqhrzeuge f(luß 
bel Ets- und Schneeglätte, besonders In Kurven mit 
Querneigung oder Gefällestrecken, ein besonders vor
sichtiges Fahrverhalten gefordert werden. Zu eInem 
vorsichtigen ·Fahrverhalten gehIIren besonders: 

Anpassung der FaJirgeschw!ndigkett an dIe örtlichen 
BedIngungen, 

gefühlvolles Lenken, Anfahren, BeschleunIgen und 

Bremsen, 

stärkeres Bremsen nur In Intervallen durchfUhren, 

Im hUgeligen Gellinde rechtzeitiges Herunterschal

ten, wobei das Kupplungs- und das Gaspedal ge
fühlvoll zu bedIenen Is(, . 


Die Verkehrs- und BetriebssicherheIt der eingesetzten 
Wlnterdlenstrahrzeuge Ist entsprechend der StVO (2)1, 
SLVZO (3)" ABAO 361/3 (7)' und anderer Rechtsvor
schriften ständig. zu geWährleisten: 

Die Leiter der Betriebe haben ;>,u sichern, daß bel allen 
Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Anlage!. neben 
der OberprOfung der Funktlonl;~lcherhelt und Elnsat?
fllhlgkelt auch die Kontrolle auf Efnhallung der ge
setzlichen Be~tlmmungen und betrieblichen Regelungen 
Im Gesundhelts-, Arbelt~- und Brandschutz regelmlißlg 
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